
Mitteilung über das Inkrafttreten des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 

Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 

Das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und das 
Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen (1), die am 30. Dezember 2020 in Brüssel 
und London unterzeichnet wurden, werden am 1. Mai 2021 in Kraft treten.

(1) Siehe Seite 10 und 2540 dieses Amtsblatts.
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